
Aktenzeichen:  
14 O 2/26 KfH

Landgericht Karlsruhe

Beschluss

In dem Rechtsstreit

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V., vertreten durch d. Vorsitzenden, Paulinenstra-
ße 47, 70178 Stuttgart
- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:

gegen

Online Payment Platform B.V., vertreten durch d. Geschäftsführer, Kanaalweg 1, 2628 EB 
Delft, Niederlande
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:

wegen Unterlassung

hat das Landgericht Karlsruhe - Kammer für Handelssachen III - durch den Vorsitzenden Richter 

am Landgericht  am 13.04.2026 beschlossen:

A. Gemäß § 278 Abs. 6 ZPO wird festgestellt, dass zwischen den Parteien folgender Ver-

gleich zustande gekommen ist:

I. Die Beklagte anerkennt die folgenden Ansprüche aus der Klageschrift vom 

07.01.2026:

 



1. Die Beklagte wird verurteilt, es zu unterlassen,

Verbrauchern beim Kauf von Artikeln auf dem Portal www.kleinanzeigen.de einen 

kostenpflichtigen „Käuferschutz" anzubieten und/oder anbieten zu lassen, über des-

sen Inanspruchnahme der Verbraucher den Kaufpreis zurück erhalte, falls der Arti-

kel nicht der Beschreibung entspreche, wenn im Rahmen des Kaufprozesses un-

ter www.kleinanzeigen.de verschwiegen wird, dass der „Käuferschutz" dann nicht 

gewährt wird, falls der Artikel in Gebrauch genommen oder installiert wird (Anlage 

K 6),

wie konkret geschehen gem. Screenshots nach Anlagen K 3 bis K 5 (rote Umrah-

mungen zur Verdeutlichung durch die Klägerin).

2. Die Beklagte wird weiter verurteilt, es zu unterlassen,

Verbrauchern beim Kauf von Artikeln auf dem Portal www.kleinanzeigen.de einen 

kostenpflichtigen „Käuferschutz" anzubieten und/oder anbieten zu lassen, über des-

sen Inanspruchnahme der Verbraucher den Kaufpreis zurück erhalte, falls der Arti-

kel nicht der Beschreibung entspreche, wenn der Verbraucher erst unmittelbar vor 

Abschluss des Kaufvorgangs über den Hyperlink „Bedingungen der Kleinanzeigen 

Bezahlfunktion" in Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Schuldnerin darüber in-

formiert wird, dass der Verbraucher den Artikel nicht in Gebrauch nehmen oder in-

stallieren dürfe, um den „Käuferschutz" nicht zu verlieren,

wie konkret geschehen gemäß Screenshots nach Anlage K 6 (rote Umrahmungen 

zur Verdeutlichung durch die Klägerin).

3. Der Beklagten wird für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung gegen eine 

der in Ziffern II. und/oder III. genannten Unterlassungspflichten ein Ordnungsgeld 

bis zu € 250.000,00 (ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Wochen) oder Ordnungs-

haft bis zu 6 Monaten, zu vollstrecken an den Geschäftsführern der Beklagten, an-

gedroht.

4. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin € 243,51 zzgl. Zinsen i.H.v. 5 Pro-

zentpunkten über Basiszinssatz hieraus seit Rechtshängigkeit zu bezahlen.

II. Die Klägerin gewährt der Beklagten eine Umstellungsfrist bis zum 30.04.2026 in 

der Weise, dass die Klägerin aus dem Anerkenntnisurteil erst für Verstöße nach 
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diesem Zeitpunkt Vollstreckungsmaßnahmen einleiten wird.

Auch nach diesem Zeitpunkt wird die Klägerin auf die Einleitung von Vollstreckungs-

maßnahmen verzichten, wenn die Beklagte der Klägerin durch Übersendung geeig-

neter Unterlagen nachgewiesen haben sollte, die Firma kleinanzeigen.de GmbH, 

Berlin, unter Bezugnahme auf dieses Anerkenntnisurteil vor dem 15.04.2026 ange-

wiesen zu haben, die von den Verboten nach Ziffern I. 1. und I. 2. erfassten Anga-

ben vom Server zur Website www.kleinzeigen.de/... endgültig und dauerhaft zu lö-

schen.

III. Die Beklagte zahlt an die Klägerin eine Vertragsstrafe von 6.000,00 € (ohne Ver-

zinsungspflicht) auf das nachfolgend genannte Kanzleikonto (Treuhandkonto):

IBAN: 

Sollte die Vertragsstrafe nicht bis zum 07.04.2026 eingegangen sein, wird eine Ver-

tragsstrafe von 12.000,00 € nebst Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten ü.B. seit 

29.12.2025 sofort zur Zahlung fällig:

IV. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits aus einem Streitwert von 

42.000.00 €. Der Vergleich hat keinen Mehrwert.

V. Mit Abschluss dieses Vergleichs sind sämtliche Ansprüche aus dem Verfahren 

vor dem LG Karlsruhe, Az.: 14 O 2/26, abgegolten.

B. Der Streitwert wird auf 42.000,00 € festgesetzt. 

Rechtsbehelfsbelehrung:

 

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 300 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas-
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Landgericht Karlsruhe
Hans-Thoma-Straße 7
76133 Karlsruhe
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einzulegen. 

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen 
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss 
mit dem vierten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann-
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist 
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt-
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingelegt werden. Eine Einlegung per E-Mail ist 
nicht zulässig. Wie Sie bei Gericht elektronisch einreichen können, wird auf www.ejustice-bw.de beschrie-
ben.

Schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, 
durch eine Behörde oder durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektroni-
sches Dokument zu übermitteln. Ist dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt die 
Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Er-
satzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Doku-
ment nachzureichen.

 

Vorsitzender Richter am Landgericht 
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